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Plakatierung in der Gemeinde Straßlach-Dingharting 
Zur Bundestagswahl 2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren , 
 
im Rahmen der bevorstehenden Bundestagswahl 2021 möchten wir allen Parteien, 
Wählergruppen und Werbeträgern folgende Bestimmungen für das Aufstellen von Plakatständern 
zur Kenntnis geben:   
 
1.) Öffentliche Anschläge zu Zwecken der Wahlwerbung werden grundsätzlich nur im Zeitraum 
sechs Wochen vor der Wahl (15. August 2021) bis eine Woche nach der Wahl (03. Oktober 
2021) gestattet. Zu diesem Zweck stellt die Gemeinde Straßlach-Dingharting an folgenden Stellen 
Plakatständer für die Parteien und Wählergruppen auf: 
  
1. Gemeindeteil Straßlach: Frundsbergstraße Ecke Tölzer Straße kurz nach dem Ortseingang  
2. Gemeindeteil Straßlach: Am Straßlacher Weiher (Tölzer Straße, Ecke Kirchweg) 
3. Gemeindeteil Großdingharting: Am Weiher 
4. Gemeindeteil Hailafing: Waldstraße ggü. der Containerstandplätze. 
  
Die gemeindlichen Plakattafeln sind teilweise beidseitig beklebbar. Pro Partei und Wählergruppe 
sind pro Plakattafel und Seite je ein Plakat der Größe DIN A1 gestattet. Eine Platzierungs-
hierarchie ist nicht vorgesehen. Die Plakatständer werden vom gemeindlichen Bauhof in der 
KW 32 aufgestellt und können ab dem o.g. Zeitpunkt beklebt werden.   
  
2.) Bewegliche Wahlplakatständer (z.B. Dreiecksständer Gr. DIN A 0) können ebenfalls nur sechs 
Wochen vor und eine Woche nach der Wahl auf Gehsteigen und auch auf außerhalb von 
Verkehrsflächen liegenden Grundstücken aufgestellt werden, wenn dadurch weder der 
Fußgängerverkehr behindert noch der fließende Verkehr auf den Straßen beeinträchtigt wird. Ein 
besonderes Verfahren ist nicht notwendig, wenn die Ziffern 3.) bis 5.) beachtet werden. 
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3.) Plakatständer im Verkehrsraum können Verkehrshindernisse nach § 32 Abs. 1 StVO 
darstellen. Eine Behinderung des Fahrverkehrs ist in jedem Fall unzulässig. 
  
4.) Wahlplakate dürfen weder durch Form, Farbe und Größe noch durch Art und Ort der 
Anbringung Anlass zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und Einrichtungen geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen. Die Wahlplakate dürfen nicht reflektieren. 
  
5.) An Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen), Fußgängerdruckknopfampeln und an allen 
Kreuzungs- sowie Einmündungsbereichen ist im Interesse der Verkehrssicherheit, insbesondere 
zum Schutze der Kinder auf dem Schulweg in Verbindung mit amtlichen Verkehrszeichen oder 
Einrichtungen die Anbringung von Wahlplakaten und Wahlplakatständern aller Art untersagt.  
 
Die Gemeindeverwaltung Straßlach-Dingharting hat den gemeindlichen Bauhof beauftragt, 
Wahlplakate, die an Verkehrszeichen angebracht sind, zu entfernen und dies entsprechend zu 
dokumentieren. Dies gilt ebenso für Wahlplakate, die sich im Umkreis von 50 Metern um die 
Stimmabgabebereiche (Wahlräume) befinden. Hier würde in die freie politische Willensbildung der 
Wähler eingegriffen, die durch dort angebrachte Wahlwerbung beeinflusst werden könnten. 
 
Sie ersparen Ihnen und uns unnötigen Ärger und Arbeit, wenn Sie diese Regelungen korrekt 
einhalten. Bei allem Verständnis für eine Freizügigkeit der politischen Willensbildung dürfen die 
Belange der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs nicht missachtet werden. 
 
Zur Vermeidung unnötiger Unstimmigkeiten und mit Rücksicht auf das Ortsbild wird in Fragen der 
Wahlplakatierung um Zurückhaltung gebeten. 
  
Wir danken Ihnen und geben gerne weitergehende Auskünfte. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
Silvia Glas 
 
 
  


